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ll-4tJJ{) der Beilagen zu den stenographisct.en Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. : ....... ~~ .. ~ u Ii 1972 No. 5fOlJ 
·A_ll.~~~~ 

der Abgeordneten REGENSBURGE:, (0"'. ~~o.c Gi' ca 
und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend die l>_uszahlung von Gehaltsvorschüssen an Bunc1esbea!TI.te • 
• 

Ein Oberlandesgerichts rat vom Landesgericht Innsbruck hat bei 

seiner zust2ndigen.Dienstbehörde Qm die Gewährung eines Bezugs­

vorschusses angesucht, um ('las im Desitz seiner Frau stehende 

Wohnhaus be'ttlOhnbar' adaptieren zu können, \'7obei dadurch aufgrund 

seiner Versetzung die gesetzlichen rl'rennungsgebühren nicht be­

ansprucht werden. Dieses nnsuchen wurde mit der Begründung ab­

gelehnt, daß im Grundbuch lediglich die Gattin; nicht aber der 

Beante selbst als Eigentüffier eingetragen ist. Die von der Gattin 

angebotene ,("li thaftungserklärung genügte nicht: not't'lenc1ig 'ttJ'äre 

angeblich die grundbücherliche Übertragung eines Liegensc,hafts­

anteiles auf den Antragsteller. 

Die aefE:rtiaten l\bgeordneten richten daher an den Herrn Bundes-
.J .J 

kanzler die 

A n fra g e : 

1. :E:ntspricht dieser den li.nfrCl.gestellern mi tgeteil te Sachverhalt 

den Tatsachen? 

2. ~enn ja, sind Sie, Eerr Bundeskanzler, bereit, die Sozialbe­

stirra;'~ung des § 23 Gehaltsgesetz in der ~'feise zu än(~ern, daß 

ähnliche Eärtef&lle in Hinkunft nicht stattfinden? 
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